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Bekanntmachung

des Abkommens zwischen dem Land Brandenburg,


der Bundesrepublik Deutschland und dem Land

Berlin über die gemeinsame Finanzierung 


eines Sonderinvestitionsprogramms

der „Stiftung Preußische Schlösser und Gärten 


Berlin-Brandenburg“


Das in Potsdam am 18. August 2009 unterzeichnete Abkom
men zwischen dem Land Brandenburg, der Bundesrepublik 
Deutschland und dem Land Berlin über die gemeinsame Finan
zierung eines Sonderinvestitionsprogramms der „Stiftung Preu
ßische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg“ ist nach sei
nem § 5 Absatz 1 am 1. Januar 2008 in Kraft getreten. Das Ab
kommen wird nachstehend veröffentlicht. 

Potsdam, 16. September 2009 

Der Ministerpräsident 
des Landes Brandenburg 

Matthias Platzeck 

Abkommen

über die gemeinsame Finanzierung 

eines Sonderinvestitionsprogramms


der „Stiftung Preußische Schlösser und Gärten 

Berlin-Brandenburg“


Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Beauf

tragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, 

– nachstehend Bund genannt –


das Land Berlin, vertreten durch den Regierenden Bürgermeis

ter von Berlin, 

– nachstehend Berlin genannt –


und


das Land Brandenburg, vertreten durch den Ministerpräsidenten,

– nachstehend Brandenburg genannt –


schließen das folgende Abkommen zur Ausfüllung des Artikels 3

des Staatsvertrages über die Errichtung einer „Stiftung Preußi

sche Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg“ 

– nachstehend Stiftung genannt –: 

Präambel 

Die preußischen Schlösser und Gärten in Berlin und Branden
burg stellen ein kulturhistorisch einmaliges national bedeutsa
mes Gesamtensemble dar. Rang und Bedeutung dieser in Bezug 

aufeinander konzipierten Schloss- und Gartenlandschaft werden 
durch die Eintragung in die Liste des Kultur- und Naturerbes 
der Welt bei der UNESCO verdeutlicht. Aus diesem Grund se
hen es die vertragschließenden Seiten als ihre Verpflichtung an, 
die Stiftung bei ihrer Aufgabe der Erhaltung und Wiedererstel
lung dieser Schloss- und Gartenlandschaft zu unterstützen. Die 
vertragschließenden Seiten haben sich daher geeinigt, zusätzli
che Mittel für dringend erforderliche Bauinvestitionen in Bau-
und Gartendenkmale in einem Sonderinvestitionsprogramm be
reitzustellen, für das die Stiftung einen Masterplan erstellt hat. 
Schwerpunkte des Masterplans sind der Beginn der Sanierung 
besonders schwer geschädigter Denkmäler, die Beseitigung von 
Gefährdungen (Brandschutz, Sicherheit), die Beseitigung der 
Missstände bei Depots, Werk- und Arbeitsstätten sowie Maß
nahmen zur Steigerung der Einnahmen und zur Verbesserung 
des Besucherservices. Bei den Museumsschlössern liegt das 
Hauptgewicht auf den drei größten Häusern der Stiftung, dem 
Schloss Charlottenburg, dem Neuen Palais und dem Schloss 
Babelsberg. 

§ 1 

(1) Die vertragschließenden Seiten stellen der Stiftung in den 
Jahren 2008 bis 2017 nach Maßgabe ihrer Haushalte Zuschüs
se zu kleinen und großen Bauinvestitionsmaßnahmen in Höhe 
von 155.030.000 € entsprechend der nachfolgenden Bestim
mungen zur Verfügung. 

(2) Der Bund trägt 77.500.000 € und Berlin und Brandenburg 
tragen insgesamt 77.530.000 €. 

(3) In den Jahren 2008 bis 2012 erhält die Stiftung von den ver
tragschließenden Seiten Zuschüsse zur Deckung von Bauinves
titionsausgaben in Höhe von 71.014.000 €. Davon entfallen auf 
den Bund 38.750.000 €, auf Berlin 10.264.000 € sowie auf 
Brandenburg 22.000.000 €. 

(4) In den Jahren 2013 bis 2017 erhält die Stiftung weitere 
Bauinvestitionsausgaben in Höhe von 84.016.000 €. Davon ent
fallen auf den Bund 38.750.000 €, auf Berlin 14.266.000 € so
wie auf Brandenburg 31.000.000 €. 

(5) Der Bund kann zur Sicherung eines kontinuierlichen Bau
geschehens auf Antrag der Stiftung die Zuschüsse gem. Abs. (4) 
in die Jahre 2008 bis 2012 vorziehen. 

(6) Die Stiftung erhält die Zuschüsse als Projektförderung im 
Wege der Festbetragsfinanzierung. 

(7) Die Stiftung erhält die Zuschüsse des Bundes im Wege des 
Abrufverfahrens1 nach Maßgabe der Absätze 3 bis 5 und ent
sprechend des nachgewiesenen und vom Bund anerkannten 
Bedarfs. Der Bund hat der Stiftung im Haushaltsjahr 2008 Zu
schüsse im Umfang von 7.500.000 € zur Verfügung gestellt. 

1 Siehe Verwaltungsvorschriften zur Auszahlung von Bundesmitteln an Zu
wendungsempfänger und an Bundesmittel verwaltende Stellen außerhalb 
der Bundesverwaltung im Abrufverfahren (Abrufrichtlinien). 
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(8) Die Stiftung erhält die Zuschüsse von Berlin im Zeitraum 
2009 bis 2012 im Umfang von jeweils jährlich 2.566.000 € und 
im Zeitraum 2013 bis 2017 im Umfang von jährlich 2.853.200 € 

auf Anforderung durch die Stiftung. 

(9) Die Stiftung erhält die Zuschüsse von Brandenburg im Haus
haltsjahr 2008 im Umfang von 2.000.000 €, im Zeitraum 2009 
bis 2012 im Umfang von jeweils jährlich 5.000.000 € und im 
Zeitraum 2013 bis 2017 im Umfang von jährlich 6.200.000 € 

auf Anforderung durch die Stiftung. 

(10) Die zur Umsetzung der Sonderinvestitionsförderung erfor
derlichen nicht delegierbaren Bauherrenleistungen bemessen 
sich auf bis zu 4,25 % der zur Verfügung stehenden Sonderin
vestitionsmittel. Näheres regelt das Finanzierungsabkommen ab 
2009. 

§ 2 

Die vertragschließenden Seiten sind sich einig, dass jede Seite 
weitere Fördermittel für das Sonderinvestitionsprogramm der 
Stiftung nach Maßgabe der jeweiligen Haushalte erbringen kann.  

§ 3 

(1) Es gilt das Haushaltsrecht des Sitzlandes der Stiftung. Dies 
gilt insbesondere für die baufachliche und Verwendungsnach
weisprüfung. 

(2) Die Rechnungshöfe des Bundes, Berlins und Brandenburgs 
sind zur Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stif
tung berechtigt. 

§ 4 

Die vertragschließenden Seiten sind sich einig, dass die in den 
Zuwendungsbescheiden geregelten Auflagen in folgenden Punk
ten einheitlich formuliert werden: 

–	 Anwendung der Allgemeinen Nebenbestimmungen zur Pro
jektförderung des Sitzlandes 

–	 Anwendung der Baufachlichen Nebenbestimmungen und 
der Baufachlichen Ergänzungsbestimmungen des Bundes. 

§ 5 

(1) Dieses Abkommen wird für die Dauer von zehn Jahren 
rückwirkend zum 1. Januar 2008 geschlossen. 

(2) Spätestens zwei Jahre vor Ablauf dieses Abkommens wer
den die vertragschließenden Seiten über die weitere Finanzie
rung der zur Erfüllung des Masterplans notwendigen Ausgaben 
verhandeln. 

Potsdam, den 18. August 2009 

Für die Bundesrepublik Deutschland 
Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien 

Bernd Neumann 

Für das Land Berlin 
Der Regierende Bürgermeister von Berlin 

Klaus Wowereit 

Für das Land Brandenburg 
Der Ministerpräsident 

Matthias Platzeck 
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Bekanntmachung

des Abkommens zwischen dem Land Brandenburg,


der Bundesrepublik Deutschland 

und dem Land Berlin 


über die gemeinsame Finanzierung

der „Stiftung Preußische Schlösser und Gärten 


Berlin-Brandenburg“


Das zuletzt am 21. August 2009 unterzeichnete Abkommen 
zwischen dem Land Brandenburg, der Bundesrepublik Deutsch
land und dem Land Berlin über die gemeinsame Finanzierung 
der „Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Bran
denburg“ ist nach seinem § 5 Absatz 1 am 1. Januar 2009 in 
Kraft getreten. Das Abkommen wird nachstehend veröffentlicht. 

Potsdam, 16. September 2009 

Der Ministerpräsident 
des Landes Brandenburg 

Matthias Platzeck 

Abkommen über die gemeinsame Finanzierung 
der „Stiftung Preußische Schlösser und Gärten 

Berlin-Brandenburg“ 

Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Beauf

tragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, 

– nachstehend Bund genannt –


das Land Berlin, vertreten durch den Regierenden Bürgermeis

ter von Berlin,

– nachstehend Berlin genannt –


und 


das Land Brandenburg, vertreten durch den Ministerpräsiden

ten, dieser vertreten durch die Ministerin für Wissenschaft, For

schung und Kultur, 

– nachstehend Brandenburg genannt –


schließen das nachstehende Abkommen zur Ausfüllung des Ar

tikels 3 des Staatsvertrages über die Errichtung der „Stiftung

Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg“ 

– nachstehend Stiftung genannt –: 

§ 1 

(1) Die vertragschließenden Seiten stellen der Stiftung nach 
Maßgabe ihrer Haushalte jeweils anteilig einen jährlichen Zu
schuss zum Ausgleich des Betriebs- und Investitionshaushaltes 
nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zur Verfü
gung. 

(2) Die Stiftung erhält in den Haushaltsjahren 2009 bis 2012 
einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 32.227.900 €. Da
von entfallen auf den Bund 13.875.700 €1, auf Brandenburg 
11.745.200 € sowie auf Berlin 6.607.000 €. 

(3) Berlin sichert nach Maßgabe des Haushalts zu, den aus
kömmlichen Betrieb des Schlosses Schönhausen finanziell ab
zusichern. Die Regelung des § 1 des Abkommens über die ge
meinsame Finanzierung der Stiftung Preußische Schlösser und 
Gärten Berlin-Brandenburg 2005 – 2008 vom 30.08.2005 gilt 
hinsichtlich der Vereinbarungen zum Schloss Schönhausen 
fort. Die Mittel werden zusätzlich zum Zuschuss gemäß § 1 
Abs. 2 bereitgestellt. 

(4) Die Stiftung erhält die Zuschüsse im Wege der Festbetrags
finanzierung. 

(5) Die vertragschließenden Seiten stellen der Stiftung die 
jährlichen Zuschüsse jeweils anteilig zum 15. Januar, 15. März, 
15. Mai, 15. Juli, 15. September und 15. November bereit. 

(6) Die vertragschließenden Seiten sind sich einig, dass bis zu 
4,25 % des geplanten Sonderinvestitionsvolumens für nicht dele
gierbare Bauherrenleistungen (Personal- und Sachausgaben) aus 
den gem. § 1 Abs. 2 veranschlagten Fördermitteln des Bundes zu
gunsten dieser Aufgaben umgewidmet werden dürfen. Dies be
darf der jährlichen Einwilligung aller vertragschließenden Seiten. 

§ 2 

Jede der vertragschließenden Seiten kann über seinen jeweili
gen Finanzierungsanteil hinausgehende Leistungen erbringen. 

§ 3 

(1) Es gilt das Haushaltsrecht des Sitzlandes der Stiftung. 

(2) Die Rechnungshöfe des Bundes, Berlins und Brandenburgs 
sind zur Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der 
Stiftung berechtigt. 

§ 4 

Die vertragschließenden Seiten sind sich einig, dass die in den 
Zuwendungsbescheiden geregelten Auflagen in folgenden Punk
ten einheitlich formuliert werden: 

–	 Anwendung der Allgemeinen Nebenbestimmungen zur ins
titutionellen Förderung des Sitzlandes 

–	 Anwendung der Baufachlichen Nebenbestimmungen und 
der Baufachlichen Ergänzungsbestimmungen des Bundes 

–	 einheitliches Berichtswesen 
–	 einheitliche zeitliche Zweckbindung für alle Anschaffungen. 

1	 Für den Zeitraum des Sonderfinanzierungsabkommens (Vereinbarung zwi
schen Bund, Berlin und Brandenburg für 2008 – 2017) werden die im Zeit
raum des alten Finanzierungsabkommens etatisierten Projektmittel des Bun
des in Höhe von 981.000 € zur Finanzierung der nicht delegierbaren Bau
herrenleistungen in den institutionellen Haushalt eingestellt. 
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§ 5 

(1) Dieses Abkommen wird für die Dauer von vier Jahren ab 
Inkrafttreten geschlossen. 

(2) Spätestens ein Jahr vor Ablauf des Finanzierungsabkom
mens werden die vertragschließenden Seiten über die weitere 
Finanzierung der Stiftung und den Abschluss eines neuen Fi
nanzierungsabkommens verhandeln. 

§ 6 

Das Abkommen tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2009 in Kraft. 

Für die Bundesrepublik Deutschland 
Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien 

Bernd Neumann 

Für das Land Berlin 
Der Regierende Bürgermeister von Berlin 

Klaus Wowereit 

Für das Land Brandenburg 
Der Ministerpräsident 
Vertreten durch die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur 

Prof. Dr. Johanna Wanka 
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